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Der Vorstalr4 seiDe Bilduog und seine Tätigkeir

Befristung der Amtszeit abgesehen zu werden, weil seit Neufassung des S 67
BGB im Jahre 1964 die Wiederwahl eines Vorstandsmitglieds aiiht met r
zum Vereinsregister angemeldet werden muss lvgl. Rdn. 1096].

hhf Die Amtszeit muss nicht frir alle Vorstandsmitglieder in gleicher Weise
beftistet 6ein- Sie kann ftir iedes von mefuererr Vorstandsmitgliedem
gesoadett bestimmt, für den Vorstand also uneinh€itlich festgelegt iverden.
So kam die Satzung vorsehen, dass ein bestimmter Teil der VorJtandsmit-
glieder in den ungeraden Kalenderlahren, de.r andere Teil in den geraden
Jafuen neu zu wählen ist. Sie kafft auch anordnen, dass der l. Vorsltzende
alle 5 Jahrg der 2. Vorsitzende alle 4 Jahre, der Kassier alle B Iahre, der
Schrifdührer alle 2 fahre zu wähJ.en ist, oder ähn.liche negelungen treffet.
Solche Regeiungen habet den Vorteil, dass &e Kontinuität der Vereinslei
tung r:rrd Vereinsatbeit durch einen Vorstandswechsel nicht gestört wir4
andererseits erschweren sie aber nat{illich die Auswechslung des Vorstands
bei Aaderung der Mefuheitsverhältnisse im Verein.

c) Abberufung des Vorstands

aa) Die Vorstandsbesteuurig ist iederzeit widerrufllch {$ 2Z Abs. 2 BGB; s.
bereits Rdn. 256aJ. Wenn der Vorstand aus mehreren personen besteht {Rän.
231J, kAnn iedetzeit die Bestellurg des gesamten Votstands {aller seiner
Mjtglieder) oder auch nur die Bestelhmg eines einzelnen ioder meirrererl
seürer Mitglieder widerrufen werden. Der Widern:I erfolgt durch das für die
Vorstandsbestellung_ zustäadige Vereinsorganar. Die Satzung kan:r die
Zuständigkeit {rir die Vorstaadsbestellung und den Widemj aber auch
verschiedenen Vereiruorganen überragen {2.8, Beetellung durch die Mit_
Slrederversammlung Widerruf durch eiqen Efuenausschuss oder Altesren"
ratl. Olliegt das Widem:.fsrecht nach der Satzung nicht der Mitglie<iewer-
sammluag so kann diese unter Ausschaltung des zustä:rdigen' Vereins_
orgarx da.s widerufsrecht {auch aus wichtigCm Grundsol nicht an sich
äehen.

bb) Neuwahl lNeubestelluag) eines Vorstands ist zugleich Widemrl rler
tJestellung des bisherigen Vorstands. Sein Amt endet mit Begnn derAmtszeit des neuen Vqrstands (Rdn. 254, son ch mit dessen Bestellung
und Amtsannahme oder zu dem ia der Satzung bestimmten andere;
Zeitpunkt. Wenn über den Wideuuf der Besteliung dis bishedgen Vorstandg
("5^2J Alt 2 s. I BGBJ und die Besrellung eines nJuen Vorsta;de {Neurvahl/
5 27 Abs. I BGBI in der Mitgliederversammluag gesonderte teechlüsse
getassr werden, benihn die Nichtigkei! ldazu Rdo, 580 ff.J des Beschlusses
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